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Vorbemerkung

Die Rahmenordnung für die Diplomprüfung im Studiengang Betriebswirtschaftslehre wurde
von der Gemeinsamen Kommission für die Koordinierung der Ordnung von Studium und
Prüfungen mit Datum vom 14. Januar 1994 im Schriftverfahren verabschiedet. Die Hoch-
schulrektorenkonferenz hat die Rahmenordnung am 22. Februar 1994 und die Kultusminis-
terkonferenz am 17. Juni 1994 beschlossen.

Der Rahmenordnung lagen die Allgemeinen Bestimmungen für Diplomprüfungsordnungen
an Universitäten und gleichgestellten Hochschulen zugrunde, die mit Beschluss der KMK
vom 16. Oktober 1998 und der HRK vom 06. Juli 1998 durch die „Musterrahmenordnung für
Diplomprüfungsordnungen - Universitäten und gleichgestellte Hochschulen“ ersetzt wurden.
Dementsprechend hat die Gemeinsame Kommission die Rahmenordnung unter Beibehaltung
der fachspezifischen Regelungen hinsichtlich des allgemeinen prüfungsrechtlichen Teiles
redaktionell an die Musterrahmenordnung angepasst und am 24./25. Februar 2000 verab-
schiedet.

Die Rahmenordnung enthält hinsichtlich der fachspezifischen Teile ein Mindestmaß an hoch-
schulübergreifenden Regelungen und ist im Übrigen bewusst so offen konzipiert, dass den
einzelnen Hochschulen ausreichend Gestaltungsspielraum für eine individuelle Profilbildung
und Entwicklungsmöglichkeiten zur Erprobung von Reformmodellen verbleiben.

Die Rahmenordnung steht unter dem generellen Vorbehalt der jeweils gültigen Fassung der
„Muster-Rahmenordnung für Diplomprüfungsordnungen - Universitäten und gleichgestellte
Hochschulen“ sowie des jeweils geltenden Landesrechts.

Die zuständige Landesbehörde kann verlangen, dass bestehende Prüfungsordnungen der
Hochschulen der Rahmenordnung angepasst werden; stimmt eine vorgelegte Prüfungsord-
nung nicht mit der Rahmenordnung überein, so kann die zuständige Landesbehörde die Ge-
nehmigung - unter Angabe von Gründen - versagen (§ 9 Abs. 2 HRG).
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1. Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen

§   1

Regelstudienzeit

Die Regelstudienzeit umfasst das Grundstudium, das Hauptstudium oder vergleichbare Stu-
dienabschnitte, ggf. betreute Praxiszeiten und Prüfungen einschließlich der Diplomarbeit.

§   2

Prüfungsaufbau

Die Diplom-Vorprüfung besteht aus Fachprüfungen, die Diplomprüfung aus Fachprüfungen
und der Diplomarbeit, ggf. ergänzt um ein Kolloquium (§ 29 Abs. 2). Fachprüfungen setzen
sich aus einer oder mehreren Prüfungsleistungen in einem Prüfungsfach oder in einem fach-
übergreifenden Prüfungsgebiet zusammen. Fachprüfungen können studienbegleitend abge-
nommen werden.

§   3

Fristen

(1) Die Hochschulprüfungsordnungen bestimmen den Zeitpunkt, bis zu dem die Fachprüfun-
gen der Diplom-Vorprüfung und der Diplomprüfung abgelegt und nachgewiesen werden
sollen. Die Fristen sind so festzusetzen, dass die Diplom-Vorprüfung vor Beginn des Haupt-
studiums und die Diplomprüfung innerhalb der für den Studiengang festgesetzten Regelstu-
dienzeit vollständig abgelegt werden können. Die Prüfungen können auch vor Ablauf der
festgesetzten Fristen abgelegt werden, sofern die erforderlichen Prüfungsvorleistungen (§ 4
Abs. 1 Nr. 3) nachgewiesen sind.

(2) Die Hochschule stellt durch die Studienordnung und das Lehrangebot sicher, dass Prü-
fungsvorleistungen und Fachprüfungen in den in der Hochschulprüfungsordnung festgesetz-
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ten Zeiträumen abgelegt werden können. Der Prüfling soll rechtzeitig sowohl über Art und
Zahl der zu erbringenden Prüfungsvorleistungen und der zu absolvierenden Fachprüfungen
als auch über die Termine, zu denen sie zu erbringen sind, und ebenso über den Aus- und
Abgabezeitpunkt der Diplomarbeit informiert werden. Dem Prüfling sind für jede Fachprü-
fung auch die jeweiligen Wiederholungstermine bekannt zu geben.

§   4

Allgemeine Zulassungsvoraussetzungen

(1) Die Diplom-Vorprüfung und die Diplomprüfung kann nur ablegen, wer

1. für den Diplomstudiengang an der Hochschule eingeschrieben ist und
2. eine ggf. von den Hochschulprüfungsordnungen vorgeschriebene berufspraktische Tätig-

keit (Vorpraxis) abgeleistet und
3. die im Einzelnen bestimmten Studienleistungen, die den Fachprüfungen vorausgehen

(Prüfungsvorleistungen), für die jeweiligen Fachprüfungen erbracht hat und
4. die in den Hochschulprüfungsordnungen ggf. vorgeschriebenen fachspezifischen Sprach-

kenntnisse nachgewiesen hat.

(2) Die Hochschulprüfungsordnungen regeln das Verfahren für die Meldung zu den einzelnen
Fachprüfungen sowie die technischen und organisatorischen Fragen und die besonderen ver-
fahrensrechtlichen Voraussetzungen für das Erbringen multimedial gestützter Prüfungsleis-
tungen.

(3) Die Zulassung zu einer Fachprüfung darf nur abgelehnt werden, wenn

1. die in Abs. 1 genannten Voraussetzungen oder die Verfahrensvorschriften nach Abs. 2
nicht erfüllt sind oder

2. die Unterlagen unvollständig sind oder
3. der Prüfling in demselben oder nach Maßgabe des Landesrechts in einem verwandten

Studiengang entweder die Diplom-Vorprüfung bzw. die Diplomprüfung endgültig nicht
bestanden hat oder sich in einem Prüfungsverfahren befindet oder

4. der Prüfling nach Maßgabe des Landesrechts seinen Prüfungsanspruch durch Über-
schreiten der Fristen für die Meldung zu der jeweiligen Prüfung oder deren Ablegung
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verloren hat.

§   5

Arten der Prüfungsleistungen

(1) Prüfungsleistungen sind

1. mündlich (§ 6) und/oder
2. durch Klausurarbeiten und sonstige schriftliche Arbeiten (§ 7) und/oder
3. durch Projektarbeiten (§ 8)

zu erbringen. Die Hochschulprüfungsordnungen können andere kontrollierte, nach gleichen
Maßstäben bewertbare Prüfungsleistungen (alternative Prüfungsleistungen) sowie multimedi-
al gestützte Prüfungsleistungen vorsehen. Die Hochschulprüfungsordnungen können in be-
gründeten Einzelfällen vorsehen, dass auch multimedial gestützte Prüfungsleistungen nur in
Verbindung mit einer mündlichen Prüfungsleistung oder einem Kolloquium als Teil einer
Prüfungsleistung bewertet werden. Schriftliche Prüfungen nach dem Multiple-Choice-
Verfahren sind in der Regel ausgeschlossen.

(2) Macht der Prüfling glaubhaft, dass er wegen länger andauernder oder ständiger körperli-
cher Behinderung nicht in der Lage ist, Prüfungsleistungen ganz oder teilweise in der vorge-
sehenen Form abzulegen, so wird dem Prüfling gestattet, die Prüfungsleistungen innerhalb
einer verlängerten Bearbeitungszeit oder gleichwertige Prüfungsleistungen in einer anderen
Form zu erbringen. Dazu kann die Vorlage eines ärztlichen Attestes verlangt werden. Ent-
sprechendes gilt für Studienleistungen.

§   6

Mündliche Prüfungsleistungen

(1) Durch mündliche Prüfungsleistungen soll der Prüfling nachweisen, dass er die Zusam-
menhänge des Prüfungsgebietes erkennt und spezielle Fragestellungen in diese Zusammen-
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hänge einzuordnen vermag. Ferner soll festgestellt werden, ob der Prüfling über ein dem
Stand des Studiums entsprechendes Grundlagenwissen verfügt.

(2) Mündliche Prüfungsleistungen werden in der Regel vor mindestens zwei Prüferinnen oder
Prüfern (Kollegialprüfung) oder vor einer Prüferin oder einem Prüfer in Gegenwart einer
sachkundigen Beisitzerin oder eines sachkundigen Beisitzers (§ 16) als Gruppenprüfung oder
als Einzelprüfung abgelegt.

(3) Die Hochschulprüfungsordnungen regeln unter Angabe der einzuhaltenden Mindest- und
Höchstzeiten die Dauer der mündlichen Prüfungsleistungen. Die Mindestdauer soll je Prüf-
ling und Fach 15 Minuten nicht unterschreiten.

(4) Die wesentlichen Gegenstände und Ergebnisse der mündlichen Prüfungsleistungen sind in
einem Protokoll festzuhalten. Das Ergebnis ist dem Prüfling im Anschluss an die mündlichen
Prüfungsleistungen bekannt zu geben.

(5) Studierende, die sich in einem späteren Prüfungstermin der gleichen Fachprüfung unter-
ziehen wollen, sollen nach Maßgabe der räumlichen Verhältnisse als Zuhörer zugelassen
werden, es sei denn, der Prüfling widerspricht. Die Zulassung erstreckt sich jedoch nicht auf
die Beratung und Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse an den Prüfling.

§   7

Klausurarbeiten und sonstige schriftliche Arbeiten

(1) In den Klausurarbeiten und sonstigen schriftlichen Arbeiten soll der Prüfling nachweisen,
dass er auf der Basis des notwendigen Grundlagenwissens in begrenzter Zeit und mit be-
grenzten Hilfsmitteln mit den gängigen Methoden seines Faches Aufgaben lösen und Themen
bearbeiten kann. Die Hochschulprüfungsordnungen können vorsehen, dass dem Prüfling
Themen zur Auswahl gegeben werden.

(2) Klausurarbeiten und sonstige schriftliche Arbeiten, deren Bestehen Voraussetzung für die
Fortsetzung des Studiums ist, sind in der Regel, zumindest aber im Fall der letzten Wieder-
holungsprüfung, von zwei Prüferinnen oder Prüfern zu bewerten. Die Note ergibt sich aus
dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen. Das Bewertungsverfahren soll vier Wo-
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chen nicht überschreiten.

(3) Die Hochschulprüfungsordnungen regeln die Dauer der Klausurarbeiten und sonstiger
schriftlicher Arbeiten. Die Dauer der Klausurarbeit darf 90 Minuten nicht unterschreiten.

§   8

Projektarbeiten

(1) Durch Projektarbeiten wird in der Regel die Fähigkeit zur Teamarbeit und insbesondere
zur Entwicklung, Durchsetzung und Präsentation von Konzepten nachgewiesen. Hierbei soll
der Prüfling nachweisen, dass er an einer größeren Aufgabe Ziele definieren sowie interdiszi-
plinäre Lösungsansätze und Konzepte erarbeiten kann.

(2) Für Projektarbeiten, deren Bestehen Voraussetzung für die Fortsetzung des Studiums ist,
gilt § 7 Abs. 2 entsprechend.

(3) Die Hochschulprüfungsordnungen regeln die Dauer der Projektarbeiten.

(4) Bei einer in Form einer Teamarbeit erbrachten Projektarbeit muss der Beitrag des einzel-
nen Prüflings deutlich erkennbar und bewertbar sein und die Anforderungen nach Abs. 1 er-
füllen.

§   9

Bewertung der Prüfungsleistungen, Bildung und Gewichtung der Noten

(1) Die Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen werden von den jeweiligen Prüferinnen
oder Prüfern festgesetzt. Für die Bewertung der Prüfungsleistungen sind folgende Noten zu
verwenden:

1 = sehr gut = eine hervorragende Leistung;

2 = gut = eine Leistung, die erheblich über den durchschnittlichen
Anforderungen liegt;
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3 = befriedigend = eine Leistung, die durchschnittlichen Anforderungen ent-
spricht;

4 = ausreichend = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den Anforde-
rungen genügt;

5 = nicht ausreichend = eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anfor-
derungen nicht mehr genügt.

Zur differenzierten Bewertung der Prüfungsleistungen können einzelne Noten um 0,3 auf
Zwischenwerte angehoben oder abgesenkt werden; die Noten 0,7, 4,3, 4,7 und 5,3 sind dabei
ausgeschlossen.

(2) Besteht eine Fachprüfung aus mehreren Prüfungsleistungen, errechnet sich die Fachnote
aus dem Durchschnitt der Noten der einzelnen Prüfungsleistungen. Dabei wird nur die erste
Dezimalstelle hinter dem Komma berücksichtigt; alle weiteren Stellen werden ohne Rundung
gestrichen. Die Fachnote lautet:

Bei einem Durchschnitt bis einschließlich 1,5 = sehr gut

bei einem Durchschnitt von 1,6 bis einschließlich 2,5 = gut

bei einem Durchschnitt von 2,6 bis einschließlich 3,5 = befriedigend

bei einem Durchschnitt von 3,6 bis einschließlich 4,0 = ausreichend

bei einem Durchschnitt ab 4,1 = nicht ausreichend.

(3) Für die Diplom-Vorprüfung kann und für die Diplomprüfung muss jeweils eine Gesamt-
note gebildet werden. Die Gesamtnote der Diplom-Vorprüfung errechnet sich aus den Fach-
noten, die der Diplomprüfung aus den Fachnoten und der Note der Diplomarbeit. Für die Bil-
dung der Gesamtnote gilt Abs. 2 entsprechend. Die Hochschulprüfungsordnungen können
vorsehen, dass einzelne Prüfungsleistungen bei der Bildung der Fachnote und/oder einzelne
Fachnoten bei der Bildung der Gesamtnote besonders gewichtet werden. Bei der Gewichtung
der Noten ist der Diplomarbeit ein besonderes Gewicht beizumessen.
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§  10

Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß

(1) Eine Prüfungsleistung gilt als mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet, wenn der Prüfling
einen für ihn bindenden Prüfungstermin ohne triftigen Grund versäumt oder wenn er von
einer Prüfung, die er angetreten hat, ohne triftigen Grund zurücktritt. Dasselbe gilt, wenn eine
schriftliche Prüfungsleistung nicht innerhalb der vorgegebenen Bearbeitungszeit erbracht
wird.

(2) Der für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend gemachte Grund muss unverzüglich
schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Bei Krankheit des Prüflings kann die
Vorlage eines ärztlichen Attestes und in Zweifelsfällen eines amtsärztlichen Attestes verlangt
werden. Soweit die Einhaltung von Fristen für die erstmalige Meldung zur Prüfung, die Wie-
derholung von Prüfungen, die Gründe für das Versäumnis von Prüfungen und die Einhaltung
von Bearbeitungszeiten für Prüfungsarbeiten betroffen sind, steht der Krankheit des Prüflings
die Krankheit eines von ihm überwiegend allein zu versorgenden Kindes gleich. Wird der
Grund anerkannt, so wird ein neuer Termin anberaumt. Die bereits vorliegenden Prüfungser-
gebnisse sind in diesem Fall anzurechnen.

(3) Versucht der Prüfling, das Ergebnis seiner Prüfungsleistungen durch Täuschung oder Be-
nutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, wird die betreffende Prüfungsleistung
mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. Ein Prüfling, der den ordnungsgemäßen Ablauf des
Prüfungstermins stört, kann von der jeweiligen Prüferin oder dem jeweiligen Prüfer oder
Aufsichtführenden von der Fortsetzung der Prüfungsleistung ausgeschlossen werden; in die-
sem Fall wird die Prüfungsleistung mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. In schwerwiegen-
den Fällen kann der Prüfungsausschuss den Prüfling von der Erbringung weiterer Prüfungs-
leistungen ausschließen.

(4) Der Prüfling kann innerhalb einer in den Hochschulprüfungsordnungen festzulegenden
Frist verlangen, dass die Entscheidungen nach Abs. 3 Satz 1 und 2 vom Prüfungsausschuss
überprüft werden. Belastende Entscheidungen sind dem Prüfling unverzüglich schriftlich
mitzuteilen, zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen.
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§  11

Bestehen und Nichtbestehen

(1) Eine Fachprüfung ist bestanden, wenn die Fachnote mindestens „ausreichend“ (4,0) ist.
Die Hochschulprüfungsordnungen können vorsehen, dass in begründeten Fällen eine Fach-
prüfung mit mehreren Prüfungsleistungen nur bestanden ist, wenn bestimmte Prüfungsleis-
tungen mindestens mit „ausreichend“ (4,0) bewertet wurden.

(2) Die Diplom-Vorprüfung ist bestanden, wenn sämtliche Fachprüfungen der Diplom-
Vorprüfung bestanden sind. Die Diplomprüfung ist bestanden, wenn die erforderlichen Stu-
dienleistungen erbracht, sämtliche Fachprüfungen der Diplomprüfung bestanden sind und die
Diplomarbeit, ggf. einschließlich des Kolloquiums, mindestens mit „ausreichend“ (4,0) be-
wertet wurde.

(3) Hat der Prüfling eine Fachprüfung nicht bestanden oder wurde die Diplomarbeit schlech-
ter als „ausreichend“ (4,0) bewertet, erhält er Auskunft darüber, ob und ggf. in welchem Um-
fang und in welcher Frist die Fachprüfung und die Diplomarbeit wiederholt werden können.

(4) Hat der Prüfling die Diplom-Vorprüfung oder die Diplomprüfung nicht bestanden, wird
ihm eine Bescheinigung auf Antrag und gegen Vorlage der entsprechenden Nachweise sowie
der Exmatrikulationsbescheinigung ausgestellt, die die erbrachten Prüfungsleistungen und
deren Noten sowie die noch fehlenden Prüfungsleistungen enthält und erkennen lässt, dass
die Diplom-Vorprüfung bzw. die Diplomprüfung nicht bestanden ist.

§  12

Freiversuch

(1) Die Hochschulprüfungsordnungen können vorsehen, dass erstmals nicht bestandene
Fachprüfungen als nicht unternommen gelten, wenn sie innerhalb der Regelstudienzeit und zu
dem in den Hochschulprüfungsordnungen vorgesehenen Zeitpunkt abgelegt werden (Freiver-
such). Sie können auch vorsehen, dass die Freiversuchsregelung nur dann Anwendung findet,
wenn sämtliche Prüfungsleistungen der Diplomprüfung innerhalb der Regelstudienzeit er-
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bracht werden.

(2) Im Rahmen des Freiversuchs bestandene Fachprüfungen können zur Notenverbesserung
nach Maßgabe der Hochschulprüfungsordnungen in einer zu bestimmenden Frist einmal wie-
derholt werden; dabei zählt das bessere Ergebnis.

(3) Das Nähere regeln die Hochschulprüfungsordnungen. Sie regeln insbesondere, welche
Zeiten im Hinblick auf die Einhaltung des Zeitpunktes für den Freiversuch nicht angerechnet
werden (wie z.B. Unterbrechung des Studiums wegen Krankheit oder eines anderen zwin-
genden Grundes, Studienzeiten im Ausland).

§  13

Wiederholung der Fachprüfungen

(1) Nicht bestandene Fachprüfungen können höchstens zweimal wiederholt werden. Die
Wiederholung einer bestandenen Fachprüfung ist, abgesehen von dem in § 12 Abs. 2 gere-
gelten Fall, nicht zulässig. Fehlversuche an anderen Universitäten und gleichgestellten Hoch-
schulen in der Bundesrepublik Deutschland sind anzurechnen.

(2) Besteht eine Fachprüfung aus mehreren Prüfungsleistungen, können die Hochschulprü-
fungsordnungen vorsehen, dass einzelne, nicht mit mindestens „ausreichend“ (4,0) bewertete
Prüfungsleistungen zu wiederholen sind.

(3) Die Wiederholungsprüfung soll spätestens im Rahmen der Prüfungstermine des jeweils
folgenden Semesters abgelegt werden. Der Prüfungsanspruch erlischt bei Versäumnis der
Wiederholungsfrist, es sei denn, der Prüfling hat das Versäumnis nicht zu vertreten.

§  14

Anrechung von Studienzeiten, Studienleistungen
und Prüfungsleistungen

(1) Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen werden ohne Gleichwertigkeits-
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prüfung angerechnet, wenn sie an einer Universität oder gleichgestellten Hochschule in der
Bundesrepublik Deutschland in einem Studiengang erbracht wurden, der derselben Rahmen-
ordnung unterliegt. Die Diplom-Vorprüfung wird ohne Gleichwertigkeitsprüfung anerkannt.

(2) Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen in Studiengängen, die nicht un-
ter Abs. 1 fallen, werden angerechnet, soweit die Gleichwertigkeit gegeben ist. Studienzeiten,
Studienleistungen und Prüfungsleistungen sind gleichwertig, wenn sie in Inhalt, Umfang und
in den Anforderungen denjenigen des entsprechenden Studiums an der aufnehmenden Uni-
versität oder gleichgestellten Hochschule im Wesentlichen entsprechen. Dabei ist kein sche-
matischer Vergleich, sondern eine Gesamtbetrachtung und Gesamtbewertung vorzunehmen.
Bei der Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen, die au-
ßerhalb der Bundesrepublik Deutschland erbracht wurden, sind die von Kultusministerkonfe-
renz und Hochschulrektorenkonferenz gebilligten Äquivalenzvereinbarungen sowie Abspra-
chen im Rahmen von Hochschulkooperationsvereinbarungen zu beachten.

(3) Für Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen in staatlich anerkannten
Fernstudien sowie für multimedial gestützte Studien- und Prüfungsleistungen gelten die
Abs. 1 und 2 entsprechend; Abs. 2 gilt außerdem auch für Studienzeiten, Studienleistungen
und Prüfungsleistungen an anderen Bildungseinrichtungen, insbesondere an staatlichen oder
staatlich anerkannten Berufsakademien sowie an Fachschulen, Ingenieurschulen und Offi-
ziershochschulen der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik.

(4) Einschlägige berufspraktische Tätigkeiten (§ 4 Abs. 1 Nr. 2) werden angerechnet.

(5) Werden Studien- und Prüfungsleistungen angerechnet, sind die Noten - soweit die Noten-
systeme vergleichbar sind - zu übernehmen und in die Berechnung der Gesamtnote einzube-
ziehen. Bei unvergleichbaren Notensystemen wird der Vermerk „bestanden“ aufgenommen.
Eine Kennzeichnung der Anrechnung im Zeugnis ist zulässig.

(6) Bei Vorliegen der Voraussetzungen der Abs. 1 bis 3 besteht ein Rechtsanspruch auf An-
rechnung. Die Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen, die
in der Bundesrepublik Deutschland erbracht wurden, erfolgt von Amts wegen. Die Studie-
renden haben die für die Anrechnung erforderlichen Unterlagen vorzulegen.
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§  15

Prüfungsausschuss

(1) Für die Organisation von Diplom-Vorprüfungen und Diplomprüfungen sowie die durch
die Hochschulprüfungsordnungen zugewiesenen Aufgaben sind Prüfungsausschüsse zu bil-
den. Sie haben in der Regel nicht mehr als sieben Mitglieder. Die Amtszeit der Mitglieder
beträgt in der Regel drei Jahre. Die Hochschulprüfungsordnungen können für studentische
Mitglieder kürzere Amtszeiten vorsehen.

(2) Die oder der Vorsitzende, die Stellvertreterin oder der Stellvertreter, die weiteren Mitglie-
der des Prüfungsausschusses sowie deren Stellvertreterinnen oder Stellvertreter werden von
dem zuständigen Fachbereich bestellt. Die Professorinnen und Professoren verfügen über die
Mehrheit der Stimmen. Die oder der Vorsitzende führt im Regelfall die Geschäfte des Prü-
fungsausschusses.

(3) Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die Bestimmungen der Prüfungsordnungen
eingehalten werden. Er berichtet regelmäßig der Fakultät/dem Fachbereich über die Ent-
wicklung der Prüfungs- und Studienzeiten einschließlich der tatsächlichen Bearbeitungszeiten
für die Diplomarbeit sowie über die Verteilung der Fach- und Gesamtnoten. Der Bericht ist in
geeigneter Weise durch die Hochschule offen zu legen. Der Prüfungsausschuss gibt Anre-
gungen zur Reform der Studienordnungen/Studienpläne und Prüfungsordnungen.

(4) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, der Abnahme der Prüfungs-
leistungen beizuwohnen.

(5) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses und deren Stellvertreterinnen oder Stellvertreter
unterliegen der Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind
sie durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden zur Verschwiegenheit zu verpflichten.
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§  16

Prüferinnen oder Prüfer und
Beisitzerinnen oder Beisitzer

(1) Zu Prüferinnen oder Prüfern werden nur Professorinnen oder Professoren und andere nach
Landesrecht prüfungsberechtigte Personen bestellt, die, sofern nicht zwingende Gründe eine
Abweichung erfordern, in dem Fachgebiet, auf das sich die Prüfungsleistung bezieht, eine
eigenverantwortliche, selbständige Lehrtätigkeit an einer Hochschule ausgeübt haben. Zur
Beisitzerin oder zum Beisitzer wird nur bestellt, wer die entsprechende Diplomprüfung oder
eine vergleichbare Prüfung abgelegt hat.

(2) Die Hochschulprüfungsordnungen können vorsehen, dass der Prüfling für die Diplomar-
beit und die mündlichen Prüfungsleistungen die Prüferin oder den Prüfer oder eine Gruppe
von Prüferinnen oder Prüfern vorschlagen kann. Der Vorschlag begründet keinen Anspruch.

(3) Die Namen der Prüferinnen und Prüfer sollen dem Prüfling rechtzeitig bekannt gegeben
werden.

(4) Für die Prüferinnen oder Prüfer und Beisitzerinnen oder Beisitzer gilt § 15 Abs. 5 ent-
sprechend.

§  17

Zweck und Durchführung der Diplom-Vorprüfung

Durch die Diplom-Vorprüfung soll der Prüfling nachweisen, dass er das Studium mit Aus-
sicht auf Erfolg fortsetzen kann und dass er die inhaltlichen Grundlagen seines Faches, ein
methodisches Instrumentarium und eine systematische Orientierung erworben hat. Sie ist so
auszugestalten, dass sie vor Beginn der Vorlesungszeit des auf das Grundstudium folgenden
Semesters abgeschlossen werden kann.



Rahmenordnung Betriebswirtschaftslehre (Uni)

19

§  18

Zweck der Diplomprüfung

Die Diplomprüfung bildet den berufsqualifizierenden Abschluss des Diplomstudienganges.
Durch die Diplomprüfung wird festgestellt, ob der Prüfling die Zusammenhänge seines Fa-
ches überblickt, die Fähigkeit besitzt, wissenschaftliche Methoden und Erkenntnisse anzu-
wenden, und die für den Übergang in die Berufspraxis notwendigen gründlichen Fachkennt-
nisse erworben hat.

§  19

Ausgabe, Abgabe, Bewertung und Wiederholung
der Diplomarbeit

(1) Die Diplomarbeit soll zeigen, dass der Prüfling in der Lage ist, innerhalb einer vorgege-
benen Frist ein Problem aus seinem Fach selbständig nach wissenschaftlichen Methoden zu
bearbeiten.

(2) Die Diplomarbeit kann von einer Professorin oder einem Professor oder einer anderen,
nach Landesrecht prüfungsberechtigten Person betreut werden, soweit diese an der jeweiligen
Hochschule in einem für den jeweiligen Studiengang relevanten Bereich tätig sind. Soll die
Diplomarbeit in einer Einrichtung außerhalb der Hochschule durchgeführt werden, bedarf es
hierzu der Zustimmung der oder des Vorsitzenden des Prüfungsausschusses.

(3) Die Ausgabe des Themas der Diplomarbeit erfolgt über den Prüfungsausschuss. Thema
und Zeitpunkt sind aktenkundig zu machen. Der Prüfling kann Themenwünsche äußern. Auf
Antrag des Prüflings wird vom Prüfungsausschuss die rechtzeitige Ausgabe der Diplomarbeit
veranlasst. Das Thema kann nur einmal und nur innerhalb von zwei Monaten nach Ausgabe
zurückgegeben werden. Die Hochschulprüfungsordnungen sollen vorsehen, dass das Thema
der Diplomarbeit spätestens vier Wochen nach Abschluss der Fachprüfungen auszugeben ist.

(4) Die Diplomarbeit kann auch in Form einer Gruppenarbeit erbracht werden, wenn der als
Prüfungsleistung zu bewertende Beitrag des einzelnen Prüflings auf Grund der Angabe von
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Abschnitten, Seitenzahlen oder anderen objektiven Kriterien, die eine eindeutige Abgrenzung
ermöglichen, deutlich unterscheidbar und bewertbar ist und die Anforderungen nach Abs. 1
erfüllt.

(5) Die Diplomarbeit ist fristgemäß bei der in den Hochschulprüfungsordnungen zu bestim-
menden Stelle abzuliefern; der Abgabezeitpunkt ist aktenkundig zu machen. Bei der Abgabe
hat der Prüfling schriftlich zu versichern, dass er seine Arbeit - bei einer Gruppenarbeit sei-
nen entsprechend gekennzeichneten Anteil der Arbeit - selbständig verfasst und keine ande-
ren als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt hat.

(6) Die Diplomarbeit ist in der Regel von zwei Prüferinnen oder Prüfern selbständig zu be-
werten. Darunter soll die Betreuerin oder der Betreuer der Diplomarbeit sein. Die Hochschul-
prüfungsordnungen regeln das Verfahren der Bewertung bei nicht übereinstimmender Beur-
teilung. Das Bewertungsverfahren soll vier Wochen nicht überschreiten.

(7) Die Diplomarbeit kann bei einer Bewertung, die schlechter als „ausreichend“ (4,0) ist, nur
einmal wiederholt werden. Eine Rückgabe des Themas der Diplomarbeit in der in Abs. 3 ge-
nannten Frist ist jedoch nur zulässig, wenn der Prüfling bei der Anfertigung seiner ersten Ar-
beit von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht hat.

§  20

Zeugnis und Diplomurkunde

(1) Über die bestandene Diplom-Vorprüfung und die Diplomprüfung erhält der Prüfling je-
weils unverzüglich, möglichst innerhalb von vier Wochen, ein Zeugnis. In das Zeugnis der
Diplom-Vorprüfung sind die Fachnoten und ggf. die Gesamtnote aufzunehmen. In das Zeug-
nis der Diplomprüfung sind die Fachnoten, das Thema der Diplomarbeit und deren Note so-
wie die Gesamtnote aufzunehmen. Ggf. können ferner die Studienrichtung und die Studien-
schwerpunkte sowie - auf Antrag des Prüflings - das Ergebnis der Fachprüfungen in weiteren
als den vorgeschriebenen Fächern (Zusatzfächern) und die bis zum Abschluss der Diplom-
prüfung benötigte Fachstudiendauer in das Zeugnis aufgenommen werden. Auf Antrag des
Prüflings sind in einem Beiblatt zum Zeugnis die Noten des jeweiligen Prüfungsjahrganges
(Notenspiegel, Rangzahl), soweit landesrechtlich die Voraussetzungen hierfür bestehen, an-
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zugeben.

(2) Die Hochschule stellt ein Diploma Supplement (DS) entsprechend dem „Diploma Supp-
lement Modell“ von Europäischer Union/Europarat/UNESCO aus. Als Darstellung des natio-
nalen Bildungssystems (DS-Abschnitt 8) ist der zwischen KMK und HRK abgestimmte Text
in der jeweils geltenden Fassung zu verwenden*). Auf Antrag des Prüflings soll ihm die
Hochschule zusätzlich zur Ausstellung des Diploma Supplements Übersetzungen der Urkun-
den und Zeugnisse in englischer Sprache aushändigen.

(3) Gleichzeitig mit dem Zeugnis der Diplomprüfung erhält der Prüfling die Diplomurkunde
mit dem Datum des Zeugnisses. Darin wird die Verleihung des Diplomgrades beurkundet.
Die Diplomurkunde wird unterzeichnet und mit dem Siegel der Hochschule oder des Fachbe-
reiches versehen.

(4) Das Zeugnis trägt das Datum des Tages, an dem die letzte Prüfungsleistung erbracht wor-
den ist.

§  21

Ungültigkeit der Diplom-Vorprüfung und der Diplomprüfung

(1) Hat der Prüfling bei einer Prüfungsleistung getäuscht und wird diese Tatsache erst nach
Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so kann die Note der Prüfungsleistung entsprechend
§ 10 Abs. 3 berichtigt werden. Ggf. kann die Fachprüfung für „nicht ausreichend“ und die
Diplom-Vorprüfung oder die Diplomprüfung für „nicht bestanden“ erklärt werden. Entspre-
chendes gilt für die Diplomarbeit.

(2) Waren die Voraussetzungen für die Abnahme einer Fachprüfung nicht erfüllt, ohne dass
der Prüfling hierüber täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach Aushändigung des
Zeugnisses bekannt, so wird dieser Mangel durch das Bestehen der Fachprüfung geheilt. Hat
der Prüfling vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, dass er die Fachprüfung ablegen konnte, so kann
die Fachprüfung für „nicht ausreichend“ und die Diplom-Vorprüfung für „nicht bestanden“
erklärt werden.
                                                
*) Die jeweils geltende Fassung ergibt sich aus: http://www.hrk.de (Stichwort: Diploma Supplement)
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(3) Dem Prüfling ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Äußerung zu geben.

(4) Das unrichtige Zeugnis ist einzuziehen und ggf. ein neues zu erteilen. Mit dem unrichti-
gen Zeugnis ist auch die Diplomurkunde einzuziehen, wenn die Diplomprüfung aufgrund
einer Täuschung für „nicht bestanden“ erklärt wurde. Eine Entscheidung nach Abs. 1 und
Abs. 2 Satz 2 ist nach einer Frist von fünf Jahren ab dem Datum des Zeugnisses ausgeschlos-
sen.

§  22

Einsicht in die Prüfungsakten

Innerhalb eines Jahres nach Abschluss des Prüfungsverfahrens wird dem Prüfling auf Antrag
in angemessener Frist Einsicht in seine schriftlichen Prüfungsarbeiten, die darauf bezogenen
Gutachten und in die Prüfungsprotokolle gewährt.

§  23

Zuständigkeiten

Die Hochschulprüfungsordnungen regeln die Zuständigkeiten. Sie regeln insbesondere, wer

1. über die Folgen von Verstößen gegen Prüfungsvorschriften (§ 10),
2. über das Bestehen und Nichtbestehen (§ 11),
3. über die Anrechnung von Prüfungs- und Studienleistungen (§ 14),
4. über die Bestellung der Prüferinnen oder Prüfer und Beisitzerinnen oder Beisitzer (§ 16)

und die Berechtigung zur Ausgabe der Diplomarbeit (§ 19),
5. über die Ungültigkeit der Diplom-Vorprüfung und der Diplomprüfung (§ 21)

entscheidet und wer Zeugnisse und Urkunden ausstellt.



Rahmenordnung Betriebswirtschaftslehre (Uni)

23

2. Abschnitt: Fachspezifische Bestimmungen

§  24

Studiendauer, Studienaufbau und Stundenumfang

(1) Die Regelstudienzeit gem. § 1 beträgt acht Semester.

(2) Das Studium gliedert sich in das Grundstudium, das nach vier Studiensemestern mit der
Diplom-Vorprüfung abschließt, und das Hauptstudium oder vergleichbare Studienabschnitte,
welche mit der Diplomprüfung abschließen.

(3) Der zeitliche Gesamtumfang der für den erfolgreichen Abschluss des Studiums erforderli-
chen Lehrveranstaltungen im Pflicht- und Wahlpflichtbereich beträgt höchstens 144 Semes-
terwochenstunden.

(4) Es wird empfohlen, vor der Meldung zur Diplomprüfung ein dreimonatiges Praktikum in
einem Tätigkeitsfeld mit wirtschaftswissenschaftlichem Bezug abzuleisten.

§  25

Fachliche Voraussetzungen für die Diplom-Vorprüfung

(1) Die Hochschulprüfungsordnungen legen die Anzahl der zu erbringenden Prüfungsvor-
leistungen fest. Außerdem treffen sie Regelungen über deren Gegenstand, Art und Ausges-
taltung.

(2) Prüfungsvorleistungen sind für folgende Fachgebiete zu erbringen:

1. Technik des betrieblichen Rechnungswesens,
2. Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler,
3. Einführung in die Datenverarbeitung und Programmierung.
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§  26

Gegenstand, Art und Umfang der Diplom-Vorprüfung

(1) Folgende Fachgebiete sind Gegenstand von Fachprüfungen:

1. Grundzüge der Betriebswirtschaftslehre,
2. Grundzüge der Volkswirtschaftslehre,
3. wirtschaftlich relevante Teile des privaten und des öffentlichen Rechts,
4. Statistik.

(2) Die Anzahl der abzuleistenden Fachprüfungen darf sechs nicht überschreiten. Die Hoch-
schulprüfungsordnungen begrenzen die Anzahl der in der Diplom-Vorprüfung insgesamt zu
erbringenden Prüfungsleistungen. Außerdem treffen sie Regelungen über deren Art und Aus-
gestaltung.

(3) Gegenstand der Fachprüfungen sind die Stoffgebiete der den Prüfungsfächern zugeord-
neten Lehrveranstaltungen.

§  27

Fachliche Voraussetzungen für die Diplomprüfung

(1) Die Fachprüfungen der Diplomprüfung kann nur ablegen, wer in einem wirtschaftswis-
senschaftlichen Studiengang die Diplom-Vorprüfung an einer Universität oder gleichgestell-
ten Hochschule in der Bundesrepublik Deutschland bestanden oder eine gem. § 14 Abs. 2
und 3 als gleichwertig angerechnete Prüfungsleistung erbracht und ggf. ein Praktikum
gem. § 24 Abs. 4 nachgewiesen hat. Die Hochschulprüfungsordnungen können vorsehen,
dass in Ausnahmefällen Fachprüfungen der Diplomprüfung auch dann abgelegt werden kön-
nen, wenn zur vollständigen Diplom-Vorprüfung höchstens zwei Fachprüfungen fehlen. Die
fehlenden Fachprüfungen sind spätestens bis zur Ausgabe des Themas der Diplomarbeit
nachzuweisen.

(2) Die Hochschulprüfungsordnungen legen die Anzahl der zu erbringenden Prüfungsvor-
leistungen fest. Außerdem treffen sie Regelungen über deren Gegenstand, Art und Ausges-
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taltung.

§  28

Gegenstand, Art und Umfang der Diplomprüfung

(1) Folgende Fachgebiete des Pflichtbereiches sind Gegenstand von Fachprüfungen:

1. Allgemeine Betriebswirtschaftslehre,
2. Volkswirtschaftslehre,
3. Spezielle Betriebswirtschaftslehre.

(2) Zwei weitere Fachprüfungen sind in den von den Studierenden gewählten Fächern des
Wahlpflichtbereiches abzulegen. Die Hochschulprüfungsordnungen legen den Katalog der
Prüfungsfächer des Wahlpflichtbereiches fest.

(3) Die Anzahl der abzuleistenden Fachprüfungen darf fünf nicht überschreiten. Die Hoch-
schulprüfungsordnungen begrenzen die Anzahl der in der Diplomprüfung ingesamt zu
erbringenden Prüfungsleistungen.

(4) Gegenstand der Fachprüfungen sind die Stoffgebiete der den Prüfungsfächern zugeord-
neten Lehrveranstaltungen.

§  29

Bearbeitungszeit der Diplomarbeit, Kolloquium

(1) Die Bearbeitungszeit für die Diplomarbeit beträgt höchstens vier Monate. Thema, Aufga-
benstellung und Umfang der Diplomarbeit sind von der Betreuerin oder von dem Betreuer so
zu begrenzen, dass die Frist zur Bearbeitung der Diplomarbeit eingehalten werden kann. Im
Einzelfall kann auf begründeten Antrag der Prüfungsausschuss die Bearbeitungszeit aus-
nahmsweise um höchstens acht Wochen verlängern.
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(2) Die Hochschulprüfungsordnungen können vorsehen, dass der Prüfling seine Arbeit in
einem Kolloquium erläutert. Das Ergebnis des Kolloquiums ist in die Bewertung der Dip-
lomarbeit einzubeziehen. Das Nähere regeln die Hochschulprüfungsordnungen.

§  30

Diplomgrad

Ist die Diplomprüfung bestanden, wird der Diplomgrad „Diplom-Kaufmann“ bzw. „Diplom-
Kauffrau“ (abgekürzt: „Dipl-Kfm. bzw. „Dipl.-Kfr.“) unter Angabe der Fachrichtung verlie-
hen.
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Erläuterungen
zur Rahmenordnung für die Diplomprüfung

im Studiengang Betriebswirtschaftslehre
- Universitäten und gleichgestellte Hochschulen -
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1. Prüfungssystematik

Die Rahmenordnung enthält eine Prüfungssystematik, die sich an der allgemein im Prüfungs-
recht geltenden Terminologie orientiert. Sie weicht daher in manchen Einzelheiten von dem
bisher an einigen Hochschulen üblichen Sprachgebrauch ab. Im Einzelnen ist auf Folgendes
hinzuweisen:

Die Regelstudienzeit umfasst das Grundstudium, das Hauptstudium oder vergleichbare Stu-
dienabschnitte, ggf. betreute Praxiszeiten und die Prüfungen einschließlich der Diplomarbeit
(§ 1). Betreute Praxiszeiten sind in das Studium integrierte, von der Hochschule geregelte,
inhaltlich bestimmte und betreute Ausbildungsabschnitte, die in der Regel in einem Betrieb
oder in einer anderen Einrichtung der Berufspraxis abgeleistet werden.

Die Rahmenordnung unterscheidet zwischen der Diplom-Vorprüfung und der Diplomprü-
fung. Diplom-Vorprüfung und Diplomprüfung bestehen ihrerseits aus Fachprüfungen; zur
Diplomprüfung gehört auch noch die Diplomarbeit. Die Diplom-Vorprüfung ist bestanden,
wenn alle Fachprüfungen bestanden sind. Die Diplomprüfung ist bestanden, wenn die Fach-
prüfungen bestanden und die Diplomarbeit, ggf. ergänzt um ein Kolloquium, mindestens mit
„ausreichend“ bewertet wurde (§ 11 Abs. 2).

Eine Fachprüfung besteht aus einer oder mehreren Prüfungsleistungen (s. u.) in einem Prü-
fungsfach oder einem fachübergreifenden Prüfungsgebiet. Eine Fachprüfung muss bestanden
werden (§ 11). Bei Nichtbestehen wird grundsätzlich die Fachprüfung wiederholt. Für jede
Fachprüfung gibt es eine Fachnote (§ 9 Abs. 2). Die Fachnote wird in das Zeugnis aufge-
nommen und ist Grundlage für die Berechnung der Gesamtnote der Diplomprüfung, ggf.
auch der Diplom-Vorprüfung.

Der Begriff Prüfungsleistung bezeichnet den einzelnen konkreten Prüfungsvorgang (z. B.
eine mündliche Prüfungsleistung, eine Klausurarbeit, eine Projektarbeit oder eine alternative
Prüfungsleistung). Eine Prüfungsleistung wird bewertet und benotet (§ 9 Abs. 1). Besteht
eine Fachprüfung aus nur einer Prüfungsleistung, sind Prüfungsleistung und Fachprüfung
identisch. Besteht eine Fachprüfung aus mehreren Prüfungsleistungen, werden die in den
einzelnen Prüfungsleistungen erzielten Noten zu einer Note (= Fachnote) zusammengefasst
(§ 9 Abs. 2). Dabei kann eine weniger gute, selbst eine mangelhafte (d. h. mit „nicht ausrei-
chend“ bewertete) Prüfungsleistung durch eine besser bewertete Prüfungsleistung ausgegli-
chen werden. Da alle Prüfungsleistungen innerhalb einer Fachprüfung sich auf dasselbe Prü-
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fungsfach bzw. dasselbe Prüfungsgebiet beziehen, ist eine Kompensation mangelhafter Er-
gebnisse in einer Prüfungsart (z. B. Klausurarbeit) durch gute Ergebnisse in einer anderen
Prüfungsart (z. B. mündliche Prüfungsleistung) gerechtfertigt. In begründeten Fällen können
die Hochschulprüfungsordnungen das Bestehen einer Fachprüfung von dem Bestehen einzel-
ner Prüfungsleistungen abhängig machen (§ 11 Abs. 1 Satz 2).

Studienleistungen (beispielsweise: Referat, Hausarbeit, Protokoll, Testat, Klausurarbeit)
werden im Zusammenhang mit Lehrveranstaltungen (Übung, Praktikum oder Seminar, selte-
ner auch in Zusammenhang mit einer Vorlesung) erbracht. Teilnahmebescheinigungen sind
keine Studienleistungen. Eine Studienleistung setzt vielmehr eine bewertete - aber nicht not-
wendigerweise auch benotete - individuelle Leistung, wie z. B. ein Referat, voraus. Die Rah-
menordnung regelt Studienleistungen grundsätzlich nur insoweit, als sie Prüfungsvorleis-
tungen sind oder Fachprüfungen nachfolgen. Eine Prüfungsvorleistung ist eine Zulassungs-
voraussetzung für eine Fachprüfung, d. h. die Fachprüfung kann nur abgelegt werden, wenn
die als Prüfungsvorleistung zu erbringende Studienleistung nachgewiesen ist. Sie ist ohne
Einfluss auf die jeweilige Fachnote. Hinsichtlich der Anrechnung der an ausländischen Hoch-
schulen erbrachten multimedial gestützten Studien- und Prüfungsleistungen sind, wenn eine
Anrechnung wegen Fehlens gleichwertiger multimedialer Studienangebote nicht ohne Weite-
res möglich ist, die Vereinbarungen zwischen den Hochschulen zu beachten.

2. Allgemeines

Der Diplomstudiengang Betriebswirtschaftslehre zählt zu den Wirtschaftswissenschaften. Die
Betriebswirtschaftslehre untersucht und erklärt die Wechselwirkungen, die sich aus den wirt-
schaftlichen Funktionen und Beziehungen von Unternehmen, privaten Haushalten und Staat
innerhalb eines größeren Wirtschafts- und Währungsraumes, meist eines Landes, aber auch
internationaler Wirtschaftsräume, ergeben. Zu den verwandten Studiengängen gehören die
Studiengänge Wirtschaftswissenschaften und Volkswirtschaftslehre oder auch Studiengänge
wie Wirtschaftspädagogik oder Wirtschaftsinformatik.

Der Studiengang Betriebswirtschaftslehre mit dem Abschluss Diplomprüfung umfasst ein-
schließlich der Prüfungen acht Semester und besteht aus einem viersemestrigen Grundstudi-
um sowie einem viersemestrigen Hauptstudium. Grund- und Hauptstudium werden jeweils
durch eine Prüfung abgeschlossen. Dabei besteht die das Grundstudium abschließende Dip-
lom-Vorprüfung aus höchstens sechs Fachprüfungen (§ 26 Rahmenordnung - RO), die Dip-
lomprüfung aus fünf Fachprüfungen sowie der Diplomarbeit (§ 28 RO).
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Das Grundstudium ist in den Diplomstudiengängen Betriebswirtschaftslehre, Volkswirt-
schaftslehre und Wirtschaftswissenschaften weitgehend identisch. Wesentliches Ziel des
Grundstudiums ist die Vermittlung von allgemeinen Strukturen der Wirtschaftswissenschaf-
ten. Das Grundstudium gliedert sich in drei Bereiche wie folgt:

1. Bereich Technik und Rahmenwissenschaften
dazu gehören:
- Buchhaltung und Jahresabschluss
- Statistik
- Mathematik
- EDV
- Öffentliches Recht
- Privates Recht.

2. Bereich Grundlagen der Volkswirtschaftslehre
dazu gehören:
- Problemorientierte Einführung in Volkswirtschaftslehre

einschl. Institutionen und Wirtschaftsverfassungen
- Produktion, Preisbildung, Gesamtwirtschaftliche Allokation
- Konjunktur und Wachstum
- Reale und Monetäre Außenwirtschaft
- Volkswirtschaftliches Rechnungswesen.

3. Bereich Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre
dazu gehören:
- Betriebswirtschaftliche Institutionen und Unternehmensverfassungen
- Beschaffungs-, Produktions-, Absatz- und Lagerwirtschaft
- Investition und Finanzierung
- Betriebsführung, Planung und Organisation
- Internes Rechnungswesen (Kosten-, Leistungs- und Erlösrechnung)
- Externes Rechnungswesen (Bilanzierungs- und Erfolgsrechnung, Handels- und Steu-

errecht.

Wissenschaftssystematische und -methodische Lehrinhalte sowie Grundzüge der Wirt-
schaftsgeschichte und Wirtschaftstheorie sind in die Lehrveranstaltungen des Grundstudiums
integriert. Ebenfalls Bestandteil der Lehrveranstaltungen im Grundstudium sind Einfüh-
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rungsveranstaltungen, die zu Beginn bzw. zum Ende des Grundstudiums über die Strukturen
und Inhalte des jeweils anstehenden Studienabschnittes informieren.

Das Hauptstudium ist in einer Kombination von Pflichtfächern mit Wahlpflichtfächern so
angelegt, dass einerseits eine erforderliche Spezialisierung möglich ist und andererseits das
im Grundstudium angelegte Verständnis der Elementarstrukturen in den Wirtschaftswissen-
schaften durch die Pflichtfächer

- Allgemeine Betriebswirtschaftslehre
- Volkswirtschaftslehre
- Spezielle Betriebswirtschaftslehre

vertieft wird. Eine inhaltliche Konkretisierung des Hauptstudiums über allgemeine Strukturen
hinaus ist nicht möglich. Die Vielfalt wirtschaftswissenschaftlicher Theorien und Methoden
sowie pragmatisch bedingte Einschränkungen wie die unterschiedlich große Ausstattung und
Tradition einzelner Fachbereiche stehen dem entgegen. Dem Studierenden stehen zwei
Wahlpflichtfächer sowie die Diplomarbeit für eine Schwerpunktbildung zur Verfügung. Als
Wahlpflichtfach kommen neben Elementen der Betriebswirtschaftslehre oder der Volkswirt-
schaftslehre auch Bereiche in Betracht, die eine sinnvolle Verbindung zu Gebieten der Be-
triebswirtschaftslehre aufweisen (z. B. Teile des Rechts, Wirtschaftssprache, Wirtschafts- und
Betriebspädagogik) oder einer Ausweitung und Verbindung zu wirtschaftlichen Erkenntnis-
sen dienen (z. B. Sozialpädagogik). Die drei Pflichtfächer und die zwei Wahlpflichtfächer
sollen jeweils mit etwa 12 Semesterwochenstunden studiert werden.

Bei einem Gesamtumfang von 144  Semesterwochenstunden und von höchstens
80 Semesterwochenstunden im Grundstudium ergibt sich für die vier Semester des Grundstu-
diums eine durchschnittliche Belastung von 20 Semesterwochenstunden je Semester im
Pflicht- und Wahlpflichtbereich. Die Belastung im Hauptstudium ist mit den dann verblei-
benden 64 Semesterwochenstunden etwa ebenso hoch, wenn man berücksichtigt, dass für die
Anfertigung der Diplomarbeit (Dauer: vier Monate) weitere 20 Stunden anzusetzen sind. Die
Studienbelastung im Hauptstudium darf nicht sequenziell (Prüfungen nach dem siebten Se-
mester, Diplomarbeit im achten Semester), sondern nur vernetzt betrachtet werden. Der Stu-
dienumfang des Hauptstudiums ist studierbar im Hinblick auf zwei Gesichtspunkte: Zum
einen haben die vorlesungsfreien Zeiten im Hauptstudium weit weniger den Charakter von
„Ferien“ als im Grundstudium. Sie werden für die Anfertigung von Übungs-, Seminararbei-
ten und der Diplomarbeit genutzt. Zum anderen unterscheidet sich das Hauptstudium wesent-
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lich vom Grundstudium durch eine deutlich erhöhte Flexibilität in der Auswahl der zu studie-
renden Fächer. Dies soll Motivation und Engagement deutlich erhöhen.

Nach der Rahmenordnung von 1981 betrug der Studienumfang 160 Semesterwochenstunden,
wobei die Diplomarbeit (Bearbeitungsdauer: sechs Monate entsprechend
30 Semesterwochenstunden) unberücksichtigt geblieben war. Dies war realistisch nicht in
acht Semestern studierbar. Die jetzige Rahmenordnung geht von einem Studienumfang von
höchstens 144 Semesterwochenstunden zuzüglich einer Diplomarbeit mit höchstens viermo-
natiger Bearbeitungsdauer (entsprechend 20 Semesterwochenstunden) aus.

Die Reduktion des Stundenvolumens wird ermöglicht durch eine Straffung des für die Prü-
fung erforderlichen Lehrstoffes in den einzelnen Fächern und durch eine Umstellung des
Lehrangebotes von einem in der Regel dreisemestrigen auf einen in der Regel zweisemestri-
gen Veranstaltungszyklus. Letzterer fördert und ermöglicht Auslandssemester deutscher Stu-
dierender und Auslandssemester ausländischer Studierender an deutschen Hochschulen mit
dem Ziel, in dieser Zeit auch anrechenbare Prüfungsleistungen zu erbringen.

Ingesamt ergibt sich eine Regelstudienzeit von acht Semestern. Die acht Semester schließen
die folgende vorlesungsfreie Zeit für die Korrektur der Klausuren sowie die technische Ab-
wicklung der mündlichen Prüfungen ein.

3. Zu den Regelungen im Einzelnen:

Zu § 24:

Zur Regelstudienzeit sowie zur Studierbarkeit des Lehrangebotes ist vorne im Allgemeinen
Teil ein Konzept vorgestellt worden. § 24 der Rahmenordnung beschränkt den Stundenum-
fang auf die Veranstaltungen im Pflicht- und Wahlpflichtbereich. Hinzu kommen noch etwa
10 % des Stundenvolumens im Pflicht- und Wahlpflichtbereich für Lehrveranstaltungen nach
freier Wahl (also insgesamt etwa 160 Semesterwochenstunden).

Zusätzlich zu dem Lehrangebot der Hochschule wird empfohlen, dass der Studierende prakti-
sche Erfahrungen in einem wirtschaftswissenschaftlichen Tätigkeitsfeld (z. B. in einem Wirt-
schaftsbetrieb oder in einem Bereich der öffentlichen Verwaltung, der mit der Wirtschaft
befasst ist) sammelt. Dazu dient das dreimonatige Praktikum (§ 24 Abs. 4).
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Zu § 25:

§ 25 regelt die fachlichen Voraussetzungen für die Diplom-Vorprüfung. Die in Abs. 2 gefor-
derten Leistungsnachweise decken inhaltlich den wichtigeren Teil derjenigen Bereiche des
Grundstudiums ab, für die keine eigene Fachprüfung vorgesehen ist.

Zu § 26:

Die Fachprüfungen in der Diplom-Vorprüfung beziehen sich auf die Schwerpunkte des
Grundstudiums. Die Hochschulprüfungsordnungen können eine Teilung der Prüfungsfächer
derart vorsehen, dass in zwei der Prüfungsfächer zwei Fachprüfungen zu erbringen sind. Die-
se Regelung soll es den Hochschulen ermöglichen, die vielfach geübte Praxis beizubehalten,
im Fach „wirtschaftlich relevante Teile des öffentlichen und des privaten Rechts“ zwei Fach-
prüfungen zu verlangen.

Zu § 27:

§ 27 Abs. 1 Satz 1 trägt dem eingangs erwähnten Umstand Rechnung, dass das Grundstudium
in den wirtschaftswissenschaftlichen Studiengängen identisch ist. Für die Zulassung zur
Diplomprüfung genügt daher - neben den allgemeinen (§ 4) und den weiteren fachlichen
(§ 27) Zulassungsvoraussetzungen - eine Diplom-Vorprüfung aus einem wirtschaftswissen-
schaftlichen Diplomstudiengang. Die Zulassung setzt im Übrigen nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 eine
Einschreibung im Studiengang Betriebswirtschaftslehre voraus. Damit soll ausgeschlossen
werden, dass ein Studierender in einem anderen Studiengang der Wirtschaftswissenschaften
die Diplomprüfung in Betriebswirtschaftslehre ablegen kann, ohne dafür eingeschrieben zu
sein.

Zu § 28:

Die Fachprüfungen orientieren sich an den Strukturmerkmalen des Hauptstudiums, nämlich
den vier Pflichtfächern und einem Wahlpflichtfach.

Zu § 29:

Die Begrenzung der Bearbeitungszeit der Diplomarbeit auf höchstens vier Monate lässt sich
zweifach begründen: Erstens bildet die Begrenzung der Höchstbearbeitungsdauer auf vier
Monate ein Signal für die Themensteller, nur solche Arbeiten zu vergeben, welche in dieser
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Zeit auch bearbeitbar sind. Es hat in der Vergangenheit nicht selten „Mini-Dissertationen“
gegeben, deren Gesamtbearbeitungsdauer inklusive „Vorlauf“ und Verlängerung(en)
12 Monate erreicht und auch überstiegen hat. Zweitens bedeutet die Begrenzung auf vier
Monate eine Reduktion der Anforderungen an eine Diplomarbeit und ihres Umfanges. Im
Hinblick auf den Betreuungs- und Korrekturaufwand entlastet dies im Übrigen die überbe-
lasteten Lehrstühle für Betriebswirtschaftslehre.
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